§1
@)
)
©)
4)

§2
@)

)
©)

§3
@
@)
©)
(4)

§4
§4.1

@

&)

§4.2

§4.3
)

Satzung

TAUNUSKLUB Stammklub gegr. 1868 e.V.

verabschiedet durch die Mitgliederversammlung am 25.02.2023

Name, Sitz, Eintragung, Geschéaftsjahr

Der Name des Vereins ist TAUNUSKLUB Stammklub gegr. 1868 e.V.
Der Sitz ist Frankfurt am Main.

Das Geschéftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Verein ist eingetragen in das Vereinsregister Frankfurt am Main.

Zweck

Der Verein verfolgt ausschlie3lich und unmittelbar gemeinnitzige Zwecke im Sinne des Abschnitts
~Steuerbegunstigte Zwecke* der Abgabenordnung.

Zweck des Vereins ist Forderung der Heimatpflege und Heimatkunde.
Die Zwecke werden erfillt durch

= Durchfihrung von Wanderungen,

= Mitarbeit in Natur- und Heimatschutz,

= Markierung von Wanderwegen im Taunus,

= Unterhaltung eines Wanderheimes,

= Forderung des Jugend- und Schulwanderns,

= Herausgabe von dem Vereinszweck dienenden Schriften und Informationsmaterial.

Selbstlosigkeit

Der Verein ist selbstlos tétig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dirfen nur fur die satzungsméaRigen Zwecke verwendet werden.

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch
unverhaltnisméafig hohe Vergitungen begtinstigt werden.

Mitgliedschaft
Aufnahme

Mitglied des Vereins kann jede natirliche und juristische Person werden, die den Zweck des
Vereins anerkennt und férdert.

Die Mitgliedschatft ist in Textform zu beantragen und wird mit der Bestéatigung in Textform durch
den Vorstand wirksam. Der Mitgliedsantrag fur Minderjahrige wird durch deren gesetzlichen
Vertreter gestellt. Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied die Satzung in der jeweils gultigen
Fassung an.

Mitgliederrechte

Die volljahrigen Mitglieder haben Antrags- und Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.
Minderjahrige haben kein Stimmrecht.

Mitgliederpflichten, Beitrédge

Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag. Jedes Mitglied ist verpflichtet, diesen bis spatestens 31.
Mérz des laufenden Jahres zu entrichten.
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Die Mitgliederrechte stehen einem Mitglied nur fir den Zeitraum zu, fir den es den Jahresbeitrag
bezahlt hat.

Die Hohe der Beitrage wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung bestimmt.
Ehrenmitglieder

Der Vorstand kann der Mitgliederversammlung Personen aus den Mitgliedern vorschlagen, denen
die Ehrenmitgliedschaft angetragen werden kann.

Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft kann durch Erklarung in Textform zum Ende eines Kalendervierteljahres
beendet werden. Die Erklarung muss 6 Wochen vor dem Beendigungstermin dem Vorstand
vorliegen.

Der Vorstand hat das Recht, Mitglieder aus dem Verein auszuschlie3en, wenn diese trotz
Mahnung den félligen Mitgliederbeitrag nicht bezahlt haben oder dem Zweck des Vereins
zuwiderhandeln und sein Ansehen schadigen.

Organe
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins.

Mitgliederversammlung
Art und Haufigkeit der Mitgliederversammlung

Eine Mitgliederversammlung findet als Prasenzveranstaltung statt. Bei auRergewdhnlichen
Umstéanden (z. B. einer Pandemie) kann sie jedoch als Onlineveranstaltung abgehalten werden,
vorausgesetzt, dass diese nach der geltenden gesetzlichen Regelung zulassig ist.

Einmal im Jahr hat eine ordentliche Mitgliederversammlung stattzufinden.
Diese soll moglichst bis zum 31. Mé&rz des laufenden Jahres stattfinden.
Einberufung und Tagesordnung

Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand mit der Frist von mindestens 28 Tagen; die Frist
beginnt mit dem Tag der Absendung der Einladung. Die Einladung erfolgt in Textform (E-Malil,
Mitteilungsblatt).

Die Tagesordnung ist zusammen mit der Einladung in Textform bekanntzugeben, ebenso der
vollstandige Wortlaut aller vorliegenden Einzelantrage.

Eventuelle nachtraglich zu versendende Erganzungen/Korrekturen zur Tagesordnung
beeintrachtigen nicht die fristgerechte Einladung zur Mitgliederversammlung.

Antrage seitens eines Mitgliedes sind auf die Tagesordnung zu setzen, wenn sie bis zum 14. Tage
vor der Mitgliederversammlung in Textform beim Vorstand eingegangen sind.

Die Tagesordnung einer ordentlichen Mitgliederversammlung muss mindestens die folgenden
Punkte enthalten:

= Feststellung der ordnungsgemafen Einladung

= Jahresbericht fiir das abgelaufene Jahr und Vorschau auf das laufende Jahr

= Jahresabrechnung fur das abgelaufene Jahr

= Bericht der Revisoren zur Priifung der Jahresabrechnung

= Entlastung des Vorstandes

= Wahl der Mitglieder des geschéftsfuhrenden und des erweiterten Vorstands nach Ende der
Amtszeit oder Ausscheiden

= Wabhl der Revisoren nach Ende der Amtszeit oder Ausscheiden
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AuRerordentliche Mitgliederversammlung

Der Vorstand kann eine auf3erordentliche Mitgliederversammlung einberufen, wenn das dringende
Interesse des Vereines dies erfordert. Die Tagesordnung ist bei der Einladung bekannt zu geben,
nachtragliche Erganzungen sind nicht statthaft. Es gelten die in § 6.2 genannten Regelungen zu
den Einladungsmodalitaten und Fristen. Die Einladungsfrist kann in besonders dringenden Féllen
auf 14 Tage verkurzt werden, auf die besondere Dringlichkeit ist bei der Einladung samt
Begrindung hinzuweisen.

AulRerordentliche Mitgliederversammlung auf Verlangen von Mitgliedern: Verlangen mindestens
1/3 der im Verein eingetragenen, volljahrigen Mitglieder unter Unterschrift und unter Angabe des
Grundes und Zweckes schriftlich beim Vorstand eine auf3erordentliche Mitgliederversammlung, so
hat der Vorstand dem Folge zu leisten und dazu binnen 28 Tagen einzuladen. Die Tagesordnung
mit Grund und Zweck ist dabei bekannt zu geben, nachtragliche Erganzungen zu dieser
Tagesordnung sind nicht statthaft. Es gelten die in § 6.2 genannten Regelungen zu den
Einladungsmodalitéaten und Fristen. Die Einladungsfrist kann in besonders dringenden Fallen auf
14 Tage verkirzt werden, auf die besondere Dringlichkeit ist bei der Einladung samt Begriindung
hinzuweisen.

Teilnehmer und Beschlussfahigkeit

An der Mitgliederversammlung nehmen normalerweise nur die Mitglieder des Vereins teil. Uber die
Anwesenheit von Géasten lasst der Versammlungsleiter vor Beginn der Mitgliederversammlung
abstimmen.

Eine Mitgliederversammlung ist ohne Riicksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder
beschlussfahig.

Abstimmung

Abstimmungen in der Mitgliederversammlung erfolgen in offener Abstimmung durch Handzeichen.
Stimmenthaltungen und ungultige Stimmen z&hlen bei der Ermittlung des Ergebnisses nicht mit.
Die Abstimmung hat auf Antrag eines Mitgliedes in geheimer Wahl zu erfolgen.

Beschllisse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Abweichend von der Regelung in Satz 1 bedirfen
Satzungsanderungen einer 2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Sollten Anderungen der Satzung aufgrund von Einwendungen des Registergerichtes bzw.
Finanzamtes notwendig sein, wird der Vorstand ermachtigt, in einer eigens daflr einberufenen
Vorstandssitzung die notwendige Anderung der Satzung zu beschlieRen, damit eine Eintragung
der Neufassung ins Vereinsregister erfolgen kann. In der auf den Beschluss folgenden
Mitgliederversammlung ist diese von der Satzungsanderung in Kenntnis zu setzen. Nach
Beschlussfassung ist die Satzung nochmals beim zustandigen Finanzamt einzureichen und ein
Feststellungsbescheid nach § 60a AO zu beantragen.

Vorstand
Zusammensetzung und Wahl
Der Vorstand des Vereins besteht aus dem geschéftsfiihrenden und dem erweiterten Vorstand.

Die Voraussetzung fur die Bekleidung eines Postens im Vorstand ist die bestehende und
ungekindigte Mitgliedschaft im Verein. Jeder Posten ist mit einer nattrlichen und voll
geschéftsfahigen Person zu besetzen.

Der geschéftsfihrende und vertretungsberechtigte Vorstand (8 26 BGB) besteht aus

= einem 1. Vorsitzenden,
= einem 2. Vorsitzenden,
= dem Schatzmeister,

= dem Schriftflihrer.
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Der erweiterte Vorstand besteht aus dem geschéftsfiihrenden Vorstand und den Leitern der
einzelnen Vereinsabteilungen, die von der Mitgliederversammlung bestimmt werden kénnen, wie
zum Beispiel

= Wandern
= Heimatkunde und Kultur
= Wegemarkierung.

Die Amtsdauer im Vorstand betragt 3 Jahre; Wiederwahl ist zulassig. Die Amtsdauer endet mit
dem Schluss der die Neuwahl vollziehenden Mitgliederversammlung. Jeder Posten wird einzeln
und nacheinander gewéahlt. Vakant gewordene Posten werden auf der nachsten
Mitgliederversammlung neu besetzt. Scheidet ein Mitglied aus dem Vorstand vor Ablauf seiner
reguldren Wahlperiode aus, so hat der verbleibende Vorstand das Recht, ein Ersatzmitglied aus
den Reihen der volljahrigen Vereinsmitglieder fir den freigewordenen Posten zu bestimmen; diese
Amtsdauer endet mit der nachsten Mitgliederversammlung. Der Posten ist durch Neuwahl zu
besetzen.

Amterhaufung im Vorstand ist nicht zulassig.
Aufgaben

Der Vorstand fihrt die Geschéafte des Vereins. Verpflichtungen von besonderer Tragweite und
Geschéfte tber 500 EUR (in Worten: finfhundert Euro) bedirfen der Zustimmung in Textform von
zwei vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern. Der Abschluss und die Kiindigung von
grundlegenden Vertrdgen bezlglich der Geschéaftsstelle und des Feldbergturms bedurfen der
Zustimmung durch eine Mitgliederversammliung.

Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tétig.

Die Mitgliederversammlung kann beschlieRen, dass den Mitgliedern des Vorstandes eine
Vergiltung im Sinne von § 3 Nr. 26a EStG gewahrt wird.

Im Ubrigen haben alle Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch
nach § 670 BGB fir solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tatigkeit fir den Verein entstanden
sind. Hierzu gehdren insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw.

Auflésung
Aufldsung des Vereins

Die Auflésung des Vereins kann durch einen Beschluss von 3/4 der bei der Versammlung
abgegebenen Stimmen herbeigefuhrt werden.

Vermégensbindung

Im Falle einer Auflésung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegiinstigter Zwecke
fallt das Vermdgen des Vereins an den Taunusklub Gesamtverein e.V., der es unmittelbar und
ausschlieBlich fir seine satzungsméanigen gemeinnitzigen Zwecke zu verwenden hat.

Sollte der Taunusklub Gesamtverein e.V. zu diesem Zeitpunkt nicht mehr existieren oder nicht
steuerbegunstigt sein, so geht das Vermoégen des Vereins an eine juristische Person des
offentlichen Rechts oder an eine andere steuerbeglnstigte Kérperschaft zwecks Verwendung fir
Zwecke der Heimatpflege und Heimatkunde im Sinne von § 52 (2) Nr. 21 AO.

Frankfurt, den 25.03.2023

Satzung TAUNUSKLUB Stammklub gegr. 1868 e.V.
Seite 4 von 4, verabschiedet am 25.03.2032



	§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr
	§ 2 Zweck
	§ 3 Selbstlosigkeit
	§ 4 Mitgliedschaft
	§ 4.1 Aufnahme
	§ 4.2 Mitgliederrechte
	§ 4.3 Mitgliederpflichten, Beiträge
	§ 4.4 Ehrenmitglieder
	§ 4.5 Beendigung der Mitgliedschaft

	§ 5 Organe
	§ 6 Mitgliederversammlung
	§ 6.1 Art und Häufigkeit der Mitgliederversammlung
	§ 6.2 Einberufung und Tagesordnung
	§ 6.3 Außerordentliche Mitgliederversammlung
	§ 6.4 Teilnehmer und Beschlussfähigkeit
	§ 6.5 Abstimmung

	§ 7 Vorstand
	§ 7.1 Zusammensetzung und Wahl
	§ 7.2 Aufgaben

	§ 8 Auflösung
	§ 8.1 Auflösung des Vereins
	§ 8.2 Vermögensbindung


